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Informationsblatt 15
Merkblatt Gemeinschaftsverpflegung
für die Abgabe von Speisen in Schulen, Kindertagesstätten und ähnlichen Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung sowie
Bildungs- und Ausbildungsstätten.
1. Oben genannte Einrichtungen, in denen Lebensmittel als verzehrsfertige Speisen und Getränke hergestellt, behandelt, gelagert oder verkauft werden, müssen über einen nach Art und Größe des Betriebes erforderlichen Küchenraum und Lagerraum verfügen, der so eingerichtet und betrieben werden kann, dass Lebensmittel durch andere Lebensmittel oder arbeitstechnische Abläufe nicht nachteilig beeinflusst werden. Ausreichende Kühleinrichtungen müssen vorhanden sein.
Bauliche Anforderungen: siehe Anforderungen an eine Speisegaststätte, Informationsblatt 01.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Privaträume für die Herstellung und Behandlung von Lebensmitteln nicht genutzt werden dürfen.
2. Die unter Nr. 2 genannten Einschränkungen betreffen z.B. das Schälen von Kartoffeln, Putzen von Gemüse u.ä. Arbeiten sowie das Zerlegen und Verarbeiten von Fleischteilen.

Im Einzelfall können nach Abstimmung Ausnahmen gestattet werden, wenn dabei Lebensmittel nicht nachteilig beeinflusst werden.
3. Das Herstellen von Speisen in Küchenräumen geringer Größe ist mit gewissen Einschränkungen erlaubt, wenn die Einhaltung der allgemeinen Hygienegrundsätze gewährleistet ist.
Bei diesen Küchen kann bezüglich der Speisenzubereitung und -abgabe lediglich folgendes gestattet werden:
a) das Erwärmen und die Abgabe von Fertiggerichten einschließlich gebrühter Würstchen und Pommes frites,

b) Abgabe von Fertigsalaten sowie Herstellen und Abgabe belegter Brote und Brötchen.
Es wird empfohlen auf die Abgabe von rohen Hackfleischerzeugnissen zu verzichten.
4. Die nach dem Infektionsschutzgesetz geforderten Bescheinigungen müssen bei den mit der Behandlung der Speisen betrauten Personen vorhanden sein.
5. Die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften wird regelmäßig vom Amt für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen überwacht.
6. Ferner sind noch folgende Punkte strengstens zu beachten:
a)  Personen, die unverpackte Lebensmittel behandeln oder abgeben, müssen saubere Kleidung, erforderlichenfalls waschbare Schutzkleidung tragen.
b) Das Rauchen in diesen Einrichtungen ist nicht gestattet
c) Abfall ist sofort aus dem Zubereitungs- u. Verkaufsbereich zu entfernen und in geschlossenen Behältern zu lagern.
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